
Entwurf Beitrags-/Finanzordnung

für „Bremervörde vernetzt sich e.V.“
(Beschluss der Mitgliederversammlung vom [Datum]) 

§1 Beiträge

1. Ordentliche Mitglieder: Jahresbeitrag 24 € (fällig zum 1. 1.; bei Eintritt unterjährig anteilig 
je begonnenes Quartal 6 €).

2. Fördermitglieder: Beitrag frei wählbar (jährlich; Empfehlung wird durch den Vorstand 
veröffentlicht).

3. Ermäßigung/Befreiung: Auf Antrag (soziale Gründe) durch Vorstandsbeschluss möglich.

§2 Zahlungsweise

1. Zahlung ausschließlich unbar aufs Vereinskonto (SEPA/Überweisung).

2. Keine Privatkonten/Handkassen für Vereinsmittel.

3. Rückstände: 1. Mahnung nach 30 Tagen; Ruhen der Mitgliedsrechte nach 60 Tagen bis 
Ausgleich.

§3 Spenden & Zuwendungen

1. Spenden sind zweckgebunden für satzungsgemäße Zwecke zu verwenden.

2. Zuwendungsbestätigungen werden nach Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
ausgestellt.

§4 Aufwandsersatz & Vergütungen

1. Notwendige Auslagen werden gegen Nachweis erstattet; pauschaler Kostenersatz (z. B. 
Web/IT bis 50 €/Monat) ist per Vorstandsbeschluss möglich.

2. Ehrenamts-/Übungsleiterpauschalen sowie Honorarverträge sind zulässig (AO-
konform, marktüblich, Beschluss + Vertrag; Befangenheit beachten).

3. Keine Begünstigung: keine dem Zweck fremden oder unangemessen hohen 
Vergütungen.

§5 Mittelverwendung / Trennung

1. Vereinsmittel nur für Vereinsangebote.

2. Keine Finanzierung/Vermittlung/Provision für private (Markt-/Tausch-)Gruppen.

3. Zahlungsabwicklung mit Dritten erfolgt nicht über den Verein.

§6 Inkrafttreten

Mit Beschluss der MV; frühere Regelungen werden aufgehoben.
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